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Der Bundesrat hat in seiner 836. Sitzung am 21. September 2007 gemäß §§ 3 und 5 
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Der Bundesrat begrüßt den vorliegenden Verordnungsvorschlag über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie 
zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG und der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006. 

2. Der Verordnungsvorschlag führt das auf UN-Ebene entwickelte, zukünftig 
weltweit geltende so genannte Globally Harmonised System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS) für die europäischen Mitgliedstaaten ein, 
das das bisherige System zur Einstufung und Kennzeichnung wesentlich ver-
ändern wird und eine Neueinstufung von Stoffen erforderlich macht. Aufgrund 
dieser Systemumstellung werden künftig mehr Stoffe und Zubereitungen als 
bisher z. B. als giftig einzustufen und zu kennzeichnen sein. 

Damit sollen Handelshemmnisse im internationalen Handelsverkehr beseitigt 
werden, die durch die weltweit geltenden, allerdings teilweise unterschiedlichen 
Systeme zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Che-
mikalien bedingt sind. 
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3. Viele derzeit gültige Regelungen des Arbeits- und Umweltschutzes orientieren 
sich an den gefahrstoffrechtlichen Einstufungen der gehandhabten Stoffe und 
Zubereitungen (z. B. die Einstufung als Störfallanlage).  

Eine Neueinstufung aufgrund von GHS wird jedoch nicht aufgrund neuer Er-
kenntnisse bezüglich der Gefährlichkeit von Stoffen und Zubereitungen erfol-
gen, sondern stellt eine rein formale Umstellung der Systematik der Stoffricht-
linie 67/548/EWG bzw. der Zubereitungsrichtlinie 199/45/EG auf die künftige 
Einstufung gemäß GHS dar.  

4. Die geplante Harmonisierung kommt den gewerblichen Anwendern von Chemi-
kalien und den Verbrauchern auf der ganzen Welt zugute. Den Unternehmen 
entstehen weniger Kosten, wenn sie die Gefahrenmerkmale ihrer Chemikalien 
nicht anhand unterschiedlicher Kriterienkataloge beurteilen müssen. Werden 
dieselben Kriterien zur Bestimmung der Gefährlichkeit von Chemikalien und 
dieselbe Kennzeichnung zu ihrer Beschreibung verwendet, wird das Niveau des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt weltweit einheitlicher, 
transparenter und vergleichbarer. 

5. Der schwierige, weltweit stattfindende Prozess der Harmonisierung - auch mit 
dem Transport-Recht - zeigt bei der Umsetzung in die Praxis jedoch noch eine 
Reihe von Ungereimtheiten. Die Bundesregierung wird gebeten, bei den 
weiteren Verhandlungen im Rat darauf hinzuwirken, die im Weiteren genannten 
Problembereiche einer Lösung zuzuführen. 

6. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den Beratungen insbesondere 
darauf hinzuwirken, dass die Verordnung nur den international vereinbarten 
Standard übernimmt und nicht weitere Verschärfungen einführt. Gleichzeitig 
sollte kritisch überprüft werden, ob die neue Zuordnung von Stoffen und Ge-
mischen tatsächlich den internationalen Regeln geschuldet ist.  

7. Der Bundesrat sieht ferner in einzelnen Punkten geringfügigen Änderungs-
bedarf und bittet die Bundesregierung, sich bei den Beratungen auf EU-Ebene 
dahingehend einzusetzen. 

 Zu Artikel 1 (Gegenstand und Geltungsbereich) 

Artikel 1 Abs. 4 Buchstabe d nimmt bestimmte Medizinprodukte aus dem 
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Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung heraus. Die Definition dieser 
Medizinprodukte sollte dem in der REACH-Verordnung gewählten Wortlaut in 
Artikel 2 Abs. 6 Buchstabe c angepasst werden, da eine inhaltlich unter-
schiedliche Regelung nicht beabsichtigt ist. 

In Artikel 1 Abs. 5 werden die Vorschriften der vorliegenden Verordnung mit 
Ausnahme von Artikel 19 für alle Fälle, die im europäischen Gefahrgutrecht 
geregelt sind, für nicht anwendbar erklärt. In diesem Zusammenhang ist der 
Bezug auf Artikel 19 unverständlich. Eher dürfte Artikel 36 gemeint sein, der 
besondere Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter enthält. Darüber 
hinaus wäre es wünschenswert, die Nichtanwendbarkeit der Vorschriften der 
vorliegenden Verordnung für das Gefahrgutrecht (mit Ausnahme von Artikel 
36) im Wortlaut dem Artikel  2 Abs. 1 Buchstabe d der REACH-Verordnung 
anzupassen. 

 Zu Artikel 2 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den Beratungen auf EU-Ebene 
darauf hinzuwirken, dass die Begriffsdefinitionen des Verordnungsvorschlags 
uneingeschränkt mit den Definitionen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in 
Übereinstimmung gebracht werden, damit im europäischen Chemikalienrecht 
einheitliche Begriffsdefinitionen zur Anwendung kommen. 

 Artikel 2 Satz 1 verweist teilweise auf die Begriffsbestimmungen der REACH-
Verordnung. Ergänzend sollte die Begriffsbestimmung in Artikel 3 Abs. 18 der 
REACH-Verordnung mit aufgeführt werden. Die Legaldefinition der "Agentur" 
in Erwägungsgrund 30 der vorliegenden Verordnung ist dafür eher ungeeignet. 

 Zu Artikel 4 (Allgemeine Einstufungs-, Kennzeichnungs- und Verpackungs-
pflicht) 

Die in Artikel 4 Abs. 5 genannten Gemische müssen nach den GHS-Vor-
schriften nicht nur im Sinne dieser Vorschriften gekennzeichnet, sondern auch 
verpackt werden. Artikel 4 Abs. 5 sollte daher dahingehend ergänzt werden. 
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Zu Artikel 5 und 6 (Ermittlung und Prüfung von Informationen über Stoffe und 
Gemische) 

Bei der Ermittlung der Einstufung der physikalischen und der Gesundheits- und 
Umweltgefahr durch den Lieferanten der Stoffe oder Gemische war bisher 
durch die allgemeine Einleitung in Nr. 1.1 zu Anhang VI der Richt-
linie 67/548/EWG das so genannte "normal handling and use" berücksichtigt. 
Hiernach ist das Ziel der Einstufung die Bezeichnung aller physikalischen-
chemischen, toxischen und ökotoxischen Eigenschaften bei gefährlichen 
Chemikalien, die bei gebräuchlicher Handhabung oder Verwendung eine 
Gefahr darstellen können. Im vorliegenden Verordnungsvorschlag fehlt Ver-
gleichbares. Artikel 5 und 6 sollten deswegen in deren jeweiligem Absatz 1 
dementsprechend ergänzt werden, etwa wie folgt:  

"Bei der Einstufung sind die physikalischen Gefahren, Gesundheits- oder Um-
weltgefahren zu berücksichtigen, soweit sie bei gebräuchlicher Handhabung 
oder Verwendung eine Gefahr darstellen können. Hierbei sind auch mögliche 
Unfälle und unabsichtlicher Fehlgebrauch zu berücksichtigen". 

 Zu Artikel 8 (Testmethoden) 

In Artikel 8 Abs. 3 Buchstaben a und b wird bezüglich der zulässigen Test-
methoden zur Prüfung von Stoffen und Gemischen sowohl auf die UN-Em-
pfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter als auch über Artikel 13 
Abs. 3 der REACH-Verordnung auf die bisherigen Prüfmethoden nach An-
hang V der Richtlinie 67/548/EWG hingewiesen. Insbesondere bei den Prüf-
methoden zur Explosionsfähigkeit gibt es Unterschiede, die zu abweichenden 
Einstufungen führen können. Die Bundesregierung wird gebeten, diesbezüglich 
auf eine Klarstellung hinzuwirken. 

 Zu Artikel 18 (Produktidentifikation) 

Artikel 18 stellt Anforderungen an die Angaben des Kennzeichnungsschildes 
zur Produktidentifikation. In Artikel 18 Abs. 1 sollte am Ende auf Artikel 26 
verwiesen werden, der unter bestimmten Voraussetzungen eine vertrauliche Be-
handlung solcher Angaben zulässt. 
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Zu Artikel 31 (Ausnahmen von Kennzeichnungsvorschriften für kleine Ver-
packungen) 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte in Artikel 31 klargestellt werden, 
dass die dort aufgeführten Kategorien von Stoffen und Gemischen, die eine 
Ausnahme von den Kennzeichnungsvorschriften rechtfertigen, nicht kumulativ 
vorliegen müssen, etwa durch die Ergänzung des Wortes "oder" vor der jeweils 
letzten Aufzählung.  

 Zu Artikel 46 Abs. 2 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den Beratungen auf EU-Ebene 
darauf hinzuwirken, dass die Berichtspflichten über die Ergebnisse der amt-
lichen Kontrollen minimiert werden. 

Die Übermittlung sämtlicher Einzelergebnisse der chemikalienrechtlichen 
Überwachung der Länder an die Kommission über die zuständige Bundes-
behörde stellt einen unverhältnismäßigen Aufwand dar. In Zeiten knapper 
Ressourcen sollten diese bevorzugt für die Überwachungsmaßnahmen an sich 
zum Einsatz kommen. 

 Zu Anhang I 

Bei der verpflichtenden Kennzeichnung auf Ätzwirkung kommt es in zahl-
reichen Fällen zur Überbewertung der Gefährlichkeit z. B. bei Wasch- und 
Reinigungsmitteln. Der Bundesrat empfiehlt zur Lösung des Problems das 
Zulassen des so genannten "bridging" zu anderen Daten und die Einführung der 
Expertenbeurteilung, die als allgemeines Prinzip bei GHS möglich sind 
(Anhang I Nr. 3.2.2.2, Fußnote 15). 

Kennzeichnungs-Vorschriften für Transport-Verpackungen müssen nicht 
zwingend Gegenstand der Kennzeichnungsverpflichtung bei inneren Ver-
packungen sein. Es könnte dazu führen, dass Symbole "falsch" verwendet 
werden, wenn z. B. eine Ätzwirkung auf Aluminium im Lufttransport relevant 
ist, aber bei Reinigungsmitteln keine Ätzwirkung auf die Haut feststellbar ist 
(Anhang I Nr. 2.16.3). 
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 Inkrafttreten der Verordnung 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei den Beratungen auf EU-Ebene 
darauf hinzuwirken, dass die Konsequenzen aus der GHS-Verordnung für 
andere europäische Normen (z. B. Seveso-II-Richtlinie) berücksichtigt werden. 

Der Bundesrat bittet, vor Inkrafttreten der Verordnung insbesondere sicher-
zustellen, dass weder europäische noch deutsche Normen im Chemikalienrecht 
in Konkurrenz zur Verordnung treten. Es scheint daher angebracht, den Zeit-
punkt des Inkrafttretens erheblich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung zu 
legen. Die in Artikel 60 Satz 1 des Vorschlags festgelegte Frist von 20 Tagen 
dürfte für den Abgleich und die Änderung des europäischen und nationalen 
Rechts nicht ausreichend sein. 


